
 

 
Lieferantenvorschriften  

Verhaltenvorschriften für Lieferanten bzw.  Zulieferer 

Geier Starkstromtechnik GmbH 
Friedrich-Ebert-Straße 15 
35745 Herborn 
 Tel.: 02772 / 9248-0, Fax.: 02772 / 9248-20 

Das Betriebsgelände der Geier Starkstromtechnik GmbH, befindet sich an der Ecke von Friedrich-
Ebert- und Freiherr-vom-Stein-Str. in einem dicht bebauten Wohngebiet mit Tempo-30-Zone. 
Nachfolgende Verhaltensregeln sind zur Lärmreduzierung durch Zulieferer einzuhalten: 

1. Bei der Anlieferung ist die StVO strikt einzuhalten! Verstöße gegen die StVO werden von uns zur 
Anzeige gebracht z. B:  

• Einfahrt in die  Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.  

• Blockierung des Verkehrs durch Halten auf der Straße usw. 

2. Am Standort Herborn ist die Anlieferung nur mit einem LKW bis 7,5 t Gewicht möglich. 
Anlieferungen mit LKWs über 7,5 t können nur nach telefonischer Vereinbarung in unsere 
Lagerhalle im Gewerbepark 35764 Sinn, Herborner Straße 7 - 9 erfolgen.  

3. Bei der Anlieferung ist unser Parkplatz zu benutzen. (Einfahrt von der Freiherr-vom-Stein-Str.) 

4. Beim Anliefern sind Lärmbelästigungen durch übermäßig laut aufgedrehtes Radio oder laufenden 
Motor zu vermeiden. 

5. Anlieferzeiten  
Mo – Do 8:00 Uhr - 13:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr 
Fr 8:00 Uhr – 13:00 Uhr. Nachmittags keine Warenannahme 
In der Zeit von 13:00 – 15:00 Uhr keine Warenannahme 

6. Zum Abladen der Ware steht in Herborn kein Gabelstapler zur Verfügung. Bei schwerer Ladung 
muss der LKW über eine geeignete Abladevorrichtung (Hebebühne, Kran, usw.) verfügen. 

7. Die Warennahme erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung im Büro. Auch bei geöffneter Tür/Tor 
sind die Räumlichkeiten der Firma Geier nicht eigenmächtig zu betreten. 

8. Sollte uns ein neuer Fahrer beliefern oder ein Fahrer ausfallen (Krankheit, Urlaub o. A.) , weisen 
Sie den neuen Fahrer auf die Einhaltung unserer Lieferantenvorschrift hin. Selbiges gilt, wenn Sie 
eine Spedition mit der Lieferung der Ware beauftragen. Händigen Sie der Spedition unsere 
Lieferantenvorschrift aus und weisen auf die Einhaltung hin.  

9. Die Querstraße Wilhelm-Thielmann-Weg oberhalb unseres Standorts ist sehr eng und für eine 
Befahrung nicht geeignet; die Mauer an der Ecke Freiherr-vom-Stein-Straße wurde schon 
mehrmals beschädigt. Zur Einfahrt in die Freiherr-vom-Stein-Straße benutzen Sie die Kreuzung 
100 m weiter oben. 

10. Wegbeschreibung: (siehe Skizzen im Downloadbereich unter www.geier-starkstromtechnk.de) 


